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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: ( (fiktiv) unbebautes Grundstück 

Derzeitige Bebauung mit einem abbruchreifen Rohbau 

Objektadresse: Bachstraße 19 
35236 Breidenbach 

Grundbuchangaben: Grundbuch von Breidenbach, Blatt 2650, Ifd. Nr. 3 

Katasterangaben: Gemarkung Breidenbach, Flur 3, Flurstück 1821/2 (581 m2) 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag: Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Biedenkopf vom 
22.09.2025 soll gemäß § 74a Abs. 5 ZVG der Verkehrswert des 
Objektes durch ein schriftliches Sachverständigengutachten ein¬ 
geholt werden. 

Wertermittlungsstichtag: 25.1 1.2025 (Tag des Ortstermins) 

Qualitätsstichtag: 25.1 1.2025 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 

Ortsbesichtigung: Zu dem Ortstermin am 25.11.2025 wurden die Parteien durch 
Einschreiben vom 15.10.2025 fristgerecht eingeladen. 

Umfang der Besichtigung etc.: Es wurde eine Außenbesichtigung des Objektes durchgeführt. 

Teilnehmer am Ortstermin: Der Sachverständige Dipl.-Wirtsch.-lng. Henning Schöbener. 

Der Schuldner erschien zum Ortstermin nicht, eine Abmeldung 
erfolgte zudem nicht. 

Eigentümer: Ist dem Gericht bekannt 

herangezogene Unterlagen, Erkundigun- Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im We¬ 
gen, Informationen: sentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung 

gestellt: 

• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 09.05.2025 

Vom Eigentümer wurden für diese Gutachtenerstellung im We¬ 
sentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung 
gestellt: 

keine 

Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterla¬ 
gen beschafft: 

• Bauakte der Gemeinde Breidenbach vom 07.01 .2026 
• Flurkartenauszug 'durch Einsichtnahme in Geodäten Hessen 

(Quelle: Amt für Bodenmanagement Hessen) 
• Einsicht in die Grundakte des Amtsgerichts Biedenkopf vom 
30.01.2026 
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• Auskunft zum Planungsrecht aus dem GIS-System des Land¬ 
kreises Marburg-Biedenkopf vom 10.01.2026 

• Auskunft zum Planungsrecht der Gemeinde Breidenbach vom 
09.02.2026 

• Berechnung der Bruttogrundflächen und der Wohnflächen auf 
Basis der vorliegenden Planunterlagen 

• Straßenkarte und Gemeindeplan von Breidenbach (Quelle: o-
penstreetmap.de) 

• Bodenrichtwertkarte, Auszug aus Boris Hessen vom 
01.01.2024 

• Zum Stichtag gültiger Grundstücksmarktbericht 2025 des zu¬ 
ständigen Gutachterausschusses für den Landkreis Marburg-
Biedenkopf 

• Eigene Mietwerterhebungen 

1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um ein Grundstück, welches mit einem Rohbau bebaut ist. 

Dem Sachverständigen lag ausschließlich eine Baugenehmigung vor. Augenscheinlich wurde der Rohbau 
entsprechend dieser errichtet. 

Dem Sachverständigen lagen jedoch keine Rohbaufertigstellungsanzeige, oder die Bescheinigung des Nach¬ 
weisberechtigten für Standsicherheit oderWärmeschutz vor, dass der Rohbau entspr. der Tragwerksplanung 
bzw. der EnEV- bzw. GEG-Berechnung errichtet wurde. 

Weiterhin steht das Objekt nicht verputz seit 2 Jahren der Witterung ausgesetzt offen, die Hochlochziegel 
sind vollkommen durchfeuchtet, weisen Ausblühungen und Verfärbungen auf. Folglich ist davon auszugehen, 
dass der Rohbau aus rein aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zumindest bis auf die Bodenplatte zurückzu¬ 
bauen ist, dieser Annahme wird im Rahmen der vorliegenden Verkehrswertermittlung ohne tiefergreifende 
technische Untersuchung gefolgt. 

Tiefergehende Materialuntersuchungen sind ausdrücklich nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens. 

Weiterhin ist anzumerken, dass gern. Rückmeldung der Gemeinde Breidenbach bisher keinerlei Hausan¬ 
schlüsse hergestellt wurden. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: Hessen 

Kreis: Marburg-Biedenkopf 

Ort und Einwohnerzahl: Breidenbach (ca. 6.700 Einwohner) 

überörtliche Anbindung / Entfernungen: nächstqeleqene größere Städte: 
Biedenkopf (ca. 10 km entfernt) 

Landeshauptstadt: 
Wiesbaden (ca. 150 km entfernt) 

Bundesstraßen: 
B253 

Autobahnzufahrt: 
A 45 Dillenburg (ca. 23 km entfernt) 

Bahnhof: 
Wallau (ca. 6 km entfernt) 

Flughafen: 
Frankfurt am Main (ca. 120 km entfernt) 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: Ortskern; 
Die Entfernung zum Ortszentrum beträgt ca. 300m. 
Geschäfte des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung; 
Schulen und Ärzte in fußläufiger Entfernung; 
öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in fußläufiger Entfer¬ 
nung; 
Verwaltung (Gemei ndeverwaltung) in unmittelbarer Nähe; 
mittlere Wohnlage; als Geschäftslage nicht geeignet 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 

Beeinträchtigungen: 

Topografie: 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen; 
überwiegend aufgelockerte Bauweise 

normal (durch Straßenverkehr) 

leicht hängig; 
von der Straße ansteigend; 
Garten mit Ostausrichtung 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: Straßenfront: 
ca. 30 m; 

mittlere Tiefe: 
ca. 20 m; 
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Grundstücksqröße: 
insgesamt 581 m2; 

Bemerkungen: 
unregelmäßige Grundstücksform 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: Wohnsammelstraße; 
Straße mit regem Durchgangsverkehr 

Straßenausbau: 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Asphalt; 
Gehwege beiderseitig vorhanden, befestigt mit Asphaltierung; 
Parkstreifen ausreichend vorhanden 

gemäß Auskunft der Gemeinde Breidenbach vom 09.02.2026 lie¬ 
gen bisher keinerlei Erschließungsanlagen vor. 

Jegliche Hausanschlüsse sind noch herzustellen. 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein¬ 
samkeiten: 

keine Grenzbebauung des Wohnhauses 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen¬ 
scheinlich ersichtlich): 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 

Altlasten: Untersuchungen (insbesondere Bodengutachten) oder Hinweise 
hinsichtlich Altlast liegen nicht vor. Eine tiefergehende Untersu¬ 
chung ist nicht Auftragsbestandteil dieses Gutachtens. 

Anmerkung: In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Ver¬ 
gleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. 
Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nach¬ 
forschungen wurden nicht angestellt. 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: Dem Auftragnehmer liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug 
vom 09.05.2025 vor. 

Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von Breiden¬ 
bach, Blatt 2650 folgende wertbeeinflussende Eintragungen: 

Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Recht zur Nutzung als 
Garten und Abstellfläche, sowie zu Bepflanzung) für ...[eine na¬ 
türliche Person, deren Namen dem Gericht bekannt ist] ...; 

gemäß Bewilligung vom 18.10.2022 (UNr. 305/2022 Notar Se¬ 
bastian Pfeifer, Biedenkopf) eingetragen am 05.01.2023. 

Anmerkung: Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs ver-
zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berück¬ 
sichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende 
Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des 
Verkaufspreises ausgeglichen werden. 

Herrschvermerke: Es liegen keine Informationen über Herrschvermerke vor. 
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nicht eingetragene Rechte und Lasten: Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) 
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Verun¬ 
reinigungen (z.B. Altlasten) sind nach Befragung im Ortstermin 
nicht vorhanden. 

Diesbezüglich wurden auftragsgemäß keine weiteren Nachfor¬ 
schungen und Untersuchungen angestellt. 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: Dem Sachverständigen liegt ein Auszug aus dem Baulastenver¬ 
zeichnis vom 17.10.2025 vor. 

Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussenden 
Eintragungen. 

Denkmalschutz: Aufgrund des Baujahrs des Bewertungsobjekts, der Gebäudeart 
und Bauweise wird auftragsgemäß ohne weitere Prüfung unter¬ 
stellt, dass Denkmalschutz nicht besteht. 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungsplan: Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als gemischte Baufläche (M) dargestellt. 

Festsetzungen im Bebauungsplan: Für den Bereich des Bewertungsobjektes trifft der Bebauungs¬ 
plan folgende Festsetzungen: 

Ml = Mischgebiet; 
II =2 Vollgeschosse (max.); 
GRZ = 0,4 (Grundflächenzahl); 
GFZ = 0,7 (Geschossflächenzahl); 
o = offene Bauweise 

Innenbereichssatzung: Für das Bewertungsobjekt ist keine Innenbereichssatzung be¬ 
kannt. 

Erhaltungs- und Gestaltungssatzung: Für das Bewertungsobjekt ist keine Erhaltungs- oder Gestal¬ 
tungssatzung bekannt. 

Verfügungs- und Veränderungssperre: Für das Bewertungsobjekt ist keine Verfügungs- oder Verände¬ 
rungssperre bekannt. 

Bodenordnungsverfahren: Da in Abteilung II des Grundbuchs kein entsprechender Vermerk 
eingetragen ist, wird absprachegemäß ohne weitere Prüfung da¬ 
von ausgegangen, dass das Bewertungsobjekt in kein Boden¬ 
ordnungsverfahren einbezogen ist. 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Das Vorliegen einer 
Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeich¬ 
nungen, der Baugenehmigung, dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen Bauleitplanung wurde nicht 
geprüft. 

Bachstraße 19, 35236 Breidenbach Seite 7 von 30 



Dipl.-Wirtsch.-lng. Henning Schöbener Diakonissenstraße 14. 35232 Dautphetal WG 25-098 70 K 8/25 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali- baureifes Land (vgl. § 5 Abs. 4 ImmoWertV) 
tät): 

abgabenrechtlicher Zustand: Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge und Abga¬ 
ben für Erschließungseinrichtungen nach BauGB und KAG ab¬ 
gabenfrei. 

Anmerkung: Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden te¬ 
lefonisch erkundet. 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders ange¬ 
geben, (fern)mündlich eingeholt. 

Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts zu diesen 
Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen. 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Rohbau versehen. Das Objekt ist noch nicht fertiggestellt. Der Rohbau ist ab¬ 
bruchreif. 
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das als Baugrundstück genutzte Grundstück in 35236 Breidenbach, 
Bachstraße 19 zum Wertermittlungsstichtag 25.11.2025 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt 
Breidenbach 2650 

Gemarkung Flur 
Breidenbach 3 

Ifd. Nr. 
3 

Flurstück Fläche 
1821/2 581 m2

3.2 Verfahre ns wähl mit Begründung 

Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im Vergleichs¬ 
wertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV). Neben oder anstelle von Vergleichskaufpreisen 
können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 
ImmoWertV). 

Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend 

• dem Entwicklungszustand gegliedert und 

• nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

• dem beitragsrechtlichen Zustand, 

• der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt, 

• der Bauweise oder der Gebäudestellung zur Nachbarbebauung und 

• der Bodengüte als Acker- oder Grünlandzahl 

hinreichend bestimmt sind (vgl. § 16 Abs. 2 ImmoWertV). 

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu 
einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertver¬ 
hältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenricht¬ 
wert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nach¬ 
stehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des 
Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen -
wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sons¬ 
tigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entsprechende Anpassungen des 
Bodenrichtwerts berücksichtigt. 

3.2.1 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 - 26 ImmoWertV beschrieben. 

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausrei¬ 
chenden Anzahl von Vergleichspreisen (Vergleichspreisverfahren) oder auf der Multiplikation eines an die 
Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße 
(Vergleichsfaktorverfahren) basieren. 

Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu be¬ 
wertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszu¬ 
stand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zu¬ 
stand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Werter¬ 
mittlungsstichtag stehen. Eine hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale eines Ver¬ 
gleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich 
seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen 
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aufweist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Ilmrechnungskoeffizienten 
oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine hinreichende Übereinstimmung des Vertrags¬ 
zeitpunktes mit dem Wertermittlungsstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze 
Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allgemeinen 
Wertverhältnisse in sachgerechterweise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden können. 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Grundstü¬ 
cke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie werden auf der Grund¬ 
lage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit 
(Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Er¬ 
tragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktor¬ 
verfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der all¬ 
gemeinen Wertverhältnisse mittels Umrechnungskoeffizienten und Indexreihen oder in sonstiger geeigne¬ 
ter Weise an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Ver¬ 
gleichsfaktor). 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen 
Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktange¬ 
passten vorläufigen Vergleichswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. 
Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar. 

3.2.2 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe 

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV) 

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) ermit¬ 
telt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen 
und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlicher Nähe zum 
Wertermittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abwei¬ 
chungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV) 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grund¬ 
stücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der 
Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumein¬ 
heit (Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen 
(Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepass¬ 
ten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Ab¬ 
weichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Indexreihen (§18 ImmoWertV) 

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wert¬ 
verhältnisse zum Wertermittlungsstichtag. 

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV) 

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die wert¬ 
beeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß 
der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.). 

Zu-/Abschläge 
Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbeson¬ 
dere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsob¬ 
jekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfaktoren/Vergleichspreise auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend 
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berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Markt¬ 
anpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun¬ 
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab¬ 
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 ImmoWertV) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent¬ 
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Instandhaltung, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen 
von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne 
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung 
und Kostenschätzung angesetzt sind. 

3.3 Bodenwertermittlung 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 
Der Bodenrichtwert beträgt 65,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt 
definiert: 

beitragsrechtlicher Zustand 
Grundstücksfläche (f) 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag 
Entwicklungsstufe 
Grundstücksfläche (f) 

= frei 
= 1000 m2

= 25.11.2025 
= baureifes Land 
= 581 m2

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 
Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
25.1 1.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragspflichtiger Bodenrichtwert 65,00 €/m2

beitragsfreier Bodenrichtwert 
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

= 65,00 €/m2
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II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 
Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 25.11.2025 x 1,000 E1 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 65,00 €/m2

Fläche (m2) 1000 581 x 1,043 E2 | E3 

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo¬ 
denrichtwert 

= 67,80 €/m2

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenricht¬ 
wert 

67,80 €/m2

Fläche x 581 m2

beitragsfreier Bodenwert = 39.391,80 € 
rd. 39.400.00 € 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 25.1 1.2025 insgesamt 39.400.00 €. 

Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassunq 

E1 
Eine Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag ist 
laut Auskunft des örtlich zuständigen Gutachterausschusses nicht erforderlich, da keine wesentlichen Boden¬ 
preisveränderungen eingetreten sind. 

E2 
Das Bewertungsgrundstück stimmt bezüglich Art und Maß der baulichen Nutzung hinreichend mit dem Richt¬ 
wertgrundstück überein. 

E3 
Grundsätzlich gilt: Je kleiner eine Grundstücksfläche ist, umso geringer ist der absolute Bodenwert. Damit 
steigt aber auch die Nachfrage nach dem Grundstück, was einen höheren relativen Bodenwert zur Folge hat. 
D. h. der relative Bodenwert steht in einem funktionalen Zusammenhang zur Grundstücksfläche. 

Die Umrechnung von der Grundstücksfläche des BRW-Grundstücks auf die Grundstücksfläche des Bewer¬ 
tungsgrundstücks erfolgt unter Verwendung der in [1], Kapitel 3.10.2 mitgeteilten WGFZ-bereinigten Umrech¬ 
nungskoeffizienten. 
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3.4 Vergleichswertermittlung 

Zur Bewertung des unbebauten Bewertungsgrundstücks sind ergänzend zum reinen Bodenwert evtl, vorhan¬ 
dene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder besondere 
objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen. 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 
Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung) 

vorläufiger Vergleichswert 
marktübliche Zu- oder Abschläge 

marktangepasster vorläufiger Vergleichswert 

Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale 

Vergleichswert 

39.400,00 € 
+ 0,00 € 

= 39.400,00 € 
0,00 € 

= 39.400,00 € 

32.183,16 € 

= 7.21 6,84 € 
rd. 7.220,00 € 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfah¬ 
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offen¬ 
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis erforderli¬ 
cher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderlichen (bzw. in den 
Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen werden nach den Erfah¬ 
rungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. 
zusätzlich "gedämpft" unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden 
Wertminderungen quantifiziert. 

Im vorliegenden Fall ist das Grundstück mit einem Rohbau bebaut. Der Rohbau wurde in Porotonsteinen 
hergestellt und ist seit mehr als 2 Jahren der Witterung vollkommen ausgesetzt, das Hochlochziegelmauer¬ 
werk ist weitestgehend durchfeuchtet und weist Ausblühungen, sowie Ablagerunen der Witterung auf. 

Eine Dauerhaftigkeit kann bei den jetzt schon eingetretenen Schädigungen nicht unterstellt werden. Zudem 
liegen keinerlei Unterlagen einer Abnahme durch den Architekten, Tragwerksplaner und den Ersteller des 
Wärmeschutznachweises vor. Da an einer tragenden Stütze zwischen Deckenplatte und Stütze eine Holz¬ 
platte als Auflage verbaut ist, ist davon auszugehen, dass eine Abnahme durch einen Dritten ebenso schwer 
herbeizuführen sein dürfte. 

Zusammenfassend muss daher davon ausgegangen werden, dass eine Nutzung der vorhandenen Rohbau¬ 
substanz nicht oder nur unter wirtschaftlich nicht vertretbaren Anstrengungen möglich ist, sodass ein Rückbau 
der vorhandenen Bausubstanz bis zur Oberkante der Bodenplatte vorzunehmen ist. Für den Rückbau der 
beiden Geschosse bestehend aus Hochlochziegelmauerwerk und Betondecken, wird nach einer Grobkalku¬ 
lation der Abbruchmassen eine Rückstellung in Höhe von 30.000€ brutto gebildet. 

Weiterhin ist eine Teilfläche des Grundstücks entlang der rückseitigen Grundstücksgrenze mit einer Fläche 
von 40,25m2 (13,00m x 3,10m) entspr. Anlage 8 des Gutachtens mit einer beschränkt persönlichen Dienstbar¬ 
keit zugunsten der Verkäuferin des Grundstückes belastet. Die beschränkt persönliche Grunddienstbarkeit 
gibt der Berechtigten das Recht zur alleinigen Nutzung der Fläche als Freifläche und zur Bepflanzung mit 
Hecken und Sträuchern, die Pflege und Verkehrssicherungspflicht obliegt dabei der Berechtigten. Die Berech¬ 
tigte ist Verkäuferin und Eigentümerin des angrenzen Grundstückes. Grundlegend folgt aus der beschränkt 
persönlichen Grunddienstbarkeit, dass der Eigentümer des Grundstückes kein Zugriffsrecht auf die betref¬ 
fende Fläche ausüben kann. Einzig planungsrechtlich kann die Fläche zur Berechnung der Bebaubarkeit des 
Grundstückes (GFZ und GRZ) herangezogen werden und hat einen marginalen Wert. Aufgrund des großen 
wirtschaftlichen Nachteils folgt ein Wertabschlag infolge der Grunddienstbarkeit in Höhe von 80% des Grund¬ 
stückswertes (80% x 67,80€/m2 x 40,25m2) mit 2.183,16€. 
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Die im vorliegenden Fall berücksichtigten besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sind in fol¬ 
gender Tabelle skizziert: 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 
Sonstige Rechte und Belastungen 
• beschränkt persönliche Grunddienstbarkeit (Fläche -2.183,16 € 

mit 40,25m2) 

• Abbruch des vorhandenen Rohbaus bis OK Boden- -30.000,00 € 
platte 

-32.183,16 € 

Summe -32.183,16 € 
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3.5 Verkehrswert 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehan¬ 
delt, die sich vorrangig am Vergleichswert orientieren. 

Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 7.220,00 € ermittelt. 

Der Verkehrswert für das als Baugrundstück genutzte Grundstück in 35236 Breidenbach, Bachstraße 19 

Grundbuch 
Breidenbach 

Blatt 
2650 

Ifd. Nr. 
3 

Gemarkung 
Breidenbach 

Flur 
3 

Flurstück 
1821/2 

wird zum Wertermittlungsstichtag 25.1 1.2025 mit rd. 

7.220 € 
in Worten: siebentausendzweihundertzwanzig Euro 

geschätzt. 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entge¬ 
genstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussa¬ 
gen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. Weiterhin bescheinigt der Sachverständige, dass 
er das Gutachten vollkommen unabhängig erstellt hat. 

Dautphetal, den 12.02.2026 

VTjnmpwwrswnwrsBnaiow- ? 
L » ft.i i n h il i ol~> ti inn c? J 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung ge¬ 
stattet. 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und 
Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittver¬ 
wendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, ein¬ 
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers 
beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, 
sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Scha¬ 
densersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsan¬ 
gehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im 
Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftrag¬ 
nehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maxi¬ 
mal 1.000.000,00 EUR begrenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, 
Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten se¬ 
pariert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, 
wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im 
Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungs¬ 
verfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten 
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4 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

4.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung -

BauGB: 
Baugesetzbuch 

ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Werter¬ 
mittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) 

BauNVO: 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

GEG: 
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung 
in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG) 

EnEV: 
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagetechnik bei Gebäuden (Ener¬ 
gieeinsparungsverordnung - EnEV; am 01.11.2020 außer Kraft getreten und durch das GEG abgelöst) 

4.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg ): Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahnveiler 2024 

[2] Sprengnetter (Hrsg ): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng¬ 
netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

[3] Sprengnetter (Hrsg ): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung 
[4] Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht - Kommentar zur Immobilienwerter¬ 

mittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010 

[5] Sprengnetter (Hrsg ): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 - Kommentar zu der neuen Wertermittlungs¬ 
richtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2013 

[6] Sprengnetter / Kierig / Drießen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 3. Auflage, Sprengnetter Immobili¬ 
enbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023 

4.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue¬ 
nahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand 22.12.2025) erstellt. 
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5 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1 : Auszug aus der Straßenkarte mit Kennzeichnung der großräumigen Lage des Bewertungs¬ 
objekts 

Anlage 2: Auszug aus der Straßenkarte mit Kennzeichnung der innerörtlichen Lage des Bewertungsob¬ 
jekts 

Anlage 3: Übersichtsplan zu den Fotos in Anlage 4 mit Aufnahmestandorten, Aufnahmerichtungen und 
Bildnummern 

Anlage 4: Fotos mit Bildnummern entsprechend Anlage 3 

Anlage 5: Planunterlagen 

Anlage 6: Berechnung der Bruttogrundflächen 

Anlage?: Bodenrichtwertkarte 

Anlage 8: Grunddienstbarkeit 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung ge¬ 
stattet. 
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Anlage 1: Auszug aus der Straßenkarte mit Kennzeichnung der groß¬ 
räumigen Lage des Bewertungsobjekts 
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Anlage 2: Auszug aus der Straßenkarte von Breidenbach mit Kenn¬ 
zeichnung der innerörtlichen Lage des Bewertungsobjekts 
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Anlage 3: Übersichtsplan zu den Fotos in Anlage 4 mit Aufnahmestand¬ 
orten, Aufnahmerichtungen und Bildnummern 
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Anlage 4: Fotos mit Bildnummern entsprechend Anlage 3 

Bild 1 

1* 

'OE 

Beschreibung:01 Rohbau Straßenseitig 

Bild 2 
’4 

& 

« 

Beschreibung:02 Rohbau straßenseitig 
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SW 

Bild 3 

Beschreibung:03 Rohbau hinten 

Bild 4 

t 

r 
Beschreibung:04 Garten 
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Bild 5 

47 

0 

3s ■ 

71, 

Beschreibung:05 Garten 
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Anlage 5.1: Grundriss Erdgeschoss 
Seite 1 von 1 
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Anlage 5.2: Grundriss Dachgeschoss 
Seite 1 von 1 
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Anlage 5.3: Schnitt 
Seite 1 von 1 
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Anlage 7: Bodenrichtwertkarte 
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(lizensiert über Amt für Bodenmanagement Hessen) 
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Anlage 8: Grunddienstbarkeit 

^aauscfe^^^ 
Uegenschaftskatast« 

g--» 
■* » MÜH 

9 
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1811 

1822 

J818 
1821 
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-

1821 
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IP1 
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il 
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1823 
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Der GrundMuck*-

3 10 Me?ar W8’!B 13'° ' FW 3. FWtfuck 1621/2 und 1« vi 
IXen/e der Gnmdstüd« Gemarkung Auwehkw» das l«weihgw Eigentu-

•fitroüende TeilHdcfie au»«**®0** 

des Grundstücks 1821/2 zu nutzen anlegeodan PUnz»»ch-

c* und 

(»rg aui <>• steh d»o Ersc^ a A fT 
^«d.« 

.rd jur ßepflanni^ S1TAllr u ^^^te «i» Fr^cr* 

o, V«^« uw taJ” 
lfK^r’’9®n und 

Gemarkung B/akfenbaeh 3 Rlr> W c*u™*«uek 

?1/? *** D^ttwrkat tu, Verfcmrf» 

dëtvwï 

** SêrXKhem und Bfiu^en n(jtain

Rhm «mzutragen dm 
-^ner> 

(Auszug aus der Grundakte) 
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